GEMEINDE GAUTING
XV. Wahlperiode 2020 - 2026

Niederschrift Uber die offentliche
1. Sitzung des Bauausschusses

Sitzungsdatum: Dienstag, 19.05.2020

Beginn: 19:30 Uhr

Ende 22:32 Uhr

Ort: im Rathaus Gauting, Grol3er Sitzungssaal

Offentliche Sitzung

Feststellung der ordnungsgeméfien Ladung
Bekanntgabe freigegebener Beschliisse
Laufende Verwaltungsangelegenheiten

A W N P

Bauantrage, Bauvoranfragen, Bauvorbescheidsantrage, Teilungsantrage
sowie Antrdge auf Genehmigungsfreistellung fir Buchendorf, Gauting,
Hausen, Konigswiesen, Oberbrunn, Stockdorf und Unterbrunn:

4.1 Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes B23/0001/XV.WP
Nr. 15 / STOCKDOREF fiir die Erneuerung eines Zaunes in Stockdorf,
Wanneystrale 4; FI.Nr. 1549

4.2 Bauvorbescheidsantrag fur die Errichtung eines Einfamilienhauses B23/0002/XV.WP
mit Einzelgarage in Gauting, Germeringer Strale 16; FI.Nr. 1422 / 44

4.3  Bauvoranfrage zur Errichtung eines Dreispanners mit sechs Stellplatzen B23/0003/XV.WP
in Gauting, Hubertusstral3e 97; FI.Nr. 1402/ 12

4.4 Bauantrag fur die Errichtung eines Einfamilienhauses mit Einzelgarage B23/0004/XV.WP
in Gauting, Waldpromenade 30; FI.Nr. 1370 / 7

4.5 Bauvorbescheidsantrag fur die Errichtung von zwei Doppelhausern in B23/0005/XV.WP
Gauting, Tassilostral3e 24 ff.; FI.Nr. 1346 / 32

5 Bebauungsplan Nr. 185/GAUTING fir ein Teilgebiet am Kreisverkehr O/0017/XV.WP
westlicher Ortsrand; Beschluss Uber die Anregungen aus der erneuten
offentl Auslegung u. der erneuten Beteiligung der Behdrden gem. § 4 a
Abs. 3 BauGB - Satzungsbeschluss -

Verschiedene offentliche Angelegenheiten

Baurechtliche Moglichkeiten und Grenzen in der kommunalen Selbst-
verwaltung; Sachvortrag Kreisbaudirektor Dr. Christian Kihnel / Land-
ratsamt Starnberg



Gemeinde & Gauting

Die Erste Burgermeisterin Fr. Dr. Brigitte Késsinger eroffnet um 19:30 Uhr die 6ffentliche
1. Sitzung des Bauausschusses und begrtif3t alle Anwesenden.

OFFENTLICHE SITZUNG

0001 Feststellung der ordnungsgemafen Ladung

Die Erste Blrgermeisterin Fr. Dr. Kossinger stellt die ordnungsgeméaie Ladung fest.

0002 Bekanntgabe freigegebener Beschliisse

Es werden keine Beschliisse freigegeben

0003 Laufende Verwaltungsangelegenheiten

Die Erste Burgermeisterin erklart, dass die Verwaltung einen Vorschlag

fur die Sitzordnung der Gemeinderatsmitglieder im Grof3en Sitzungssaal
erarbeitet hat, bei dem die derzeit geltenden Corona bedingten Sicherheits-
abstande eingehalten werden. Dieser Vorschlag wird den Gemeinderats-
mitgliedern zugeleitet werden.

Bauantrage, Bauvoranfragen, Bauvorbescheidsantrége, Teilungs-
antrdge sowie Antrage auf Genehmigungsfreistellung fur Bu-
chendorf, Gauting, Hausen, Kénigswiesen, Oberbrunn, Stockdorf
und Unterbrunn:

Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungspla-
0004 nes Nr. 15/ STOCKDOREF fiur die Erneuerung eines Zaunes in B23/0001/XV.WP
Stockdorf, Wanneystrale 4; FI.Nr. 1549

Einfuhrung und Sachvortrag: Erste Burgermeisterin Frau Dr. K&ssinger

Beschluss:

Zu dem Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes nach den Planen
der Antragstellerin, mit Eingangsstempel der Gemeinde vom 02.04.2020, wird

eine Befreiung geman § 31 Abs. 2 BauGB zugelassen.

Jal1ll NeinO
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Gemeinde & Gauting

Bauvorbescheidsantrag fur die Errichtung eines Einfamilienhau-

0005 ses mit Einzelgarage in Gauting, Germeringer Strale 16; FI.Nr. B23/0002/XV.WP
1422 | 44

Einfihrung und Sachvortrag: Erste Burgermeisterin Frau Dr. Kdssinger

Beschluss:

Zu dem im Bauvorbescheidsantrag nach den Planen der Architektin Antje Bulthaup, mit Ein-
gangsstempel der Gemeinde vom 17.04.2020, gestellten Fragenkatalog wird wie folgt Stellung
genommen, bzw. das gemeindliche Einvernehmen erklart bzw. nicht erklart:

Option 8

Der Bauherr wiinscht sich einen Hauptbaukorper in der Kiiche und Wohnzimmer raumlich und
auf einer Ebene miteinander In Verbindung stehen. Da beide Bauherren grof3 sind winschen
sie sich eine Raumhdohe von 2,70m.

e Ist es moglich die im Bebauungsplan bei Haustyp 2 maximal zulassige Wandhdhe
von 6,20m angesichts des abfallenden Gelédndes am sudlichen, den Bahngleisen zu-
gewandtem Ende des Gebaudes, mit 6,60m leicht zu Gberschreiten?

Nein.

e In Alternative dazu haben wir bei diesem Gebdaude die lichten Raumh&éhen auf jeweils
2,50m reduziert, ist dies, bei Einhaltung der maximalen Wandh&he von 6,20m so bau-
rechtlich genehmigungsféhig?

Ja.

Option 9
Alternativ kann sich der Bauherr auch einen auf 16m Lange begrenzten, kirrzeren Hauptbau-

korper vorstellen, in welchem sich das, an die Kiiche angelagerte Wohnzimmer, in einem op-
tisch deutlich untergeordneten, erdgeschossigen Gebaudeteil befindet.

Da dieser Gebaudeteil in seiner Architektursprache dem vorgelagerten Arbeitszimmer-
Gebé&udeteil entsprechen, und auRerdem nicht die Terrasse vor dem Wohnbereich verschaffen
soll, ist der Wohnzimmertrakt mit Flachdach angedacht.

Da das Wohnzimmer eine verninftige Grof3e samt einem, zum Schallschutz gegen die Bahnli-
nie dienenden Wintergarten-Puffer, erhalten soll, kann die (verbal vom Bauamt kommunizierte,
aber nicht im B-Plan statuierte) GroRRe von 5x5m fir optisch deutlich untergeordnete, erdge-
schossige, Gebaudeteile mit Flachdach nicht eingehalten werden.

o Ist es angesichts der folgenden Punkte méglich eine stadtebaulich vertretbare Ab-
weichung fir eine Gebaudeteilgrofie von 7x7m mit Flachdach genehmigt zu bekom-
men?

o Flachdach ist begriint (so wie Garage) und nicht versiegelt
o Gesamtentwurf nutzt weder die maximale Geb&udegrundflache noch die maximale

Geschoss Flache aus, welche fur das Grundstiick erlaubtist, Grundstuck wird

nicht so zugebaut.

Baukorper fir Wohnzimmer ist von der Stral3e abgewandt

Baukdorper fur Wohnzimmer sitzt im abfallenden Geléande

Alle Laubb&ume auf dem Grundstick werden erhalten

Gebaude wird insgesamt komplett als 6kologischer Holzbau und Niedrigenergie-

haus geplant und ist damit nachhaltig

Einheitliche Architektursprache mit Arbeitszimmeranbau und Garage (ebenfalls

begriunt)

O 0 OO

(o)

Ja
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e Wenn derrein erdgeschossige 7x7 m grofle Wohnzimmer-Geb&audeteil ein Satteldach,
dem Hauptbaukoérper entsprechend, erhélt, ist der Entwurf so baurechtlich genehmi-
gungsfahig?

Ja.

e Ist es dann nicht besser, da nicht so wuchtig und versiegelt, das Wohnzimmer-
Gebaudeteil mit einem begriinten Flachdach zu versehen und dies in Form einer stad-
tebaulich vertretbaren Abweichung zu genehmigen?

FD maglich.

e Macht es einen Unterschied ob sich der Bauherr fir die Option 9 A oder 9 B, also dem
Wohnzimmer-Gebéaudeteil weiter im Westen, oder weiter im Osten, entscheidet?
Nein.

Maf der baulichen Nutzung — Grundflache

Laut Bebauungsplan darf die zulassige Grundflache durch die baulichen Anlagen im Sinne des
Paragraf 19 Absatz 4 Bau NVO um hochstens 75% uberschritten werden. Dies sind bei einer
gestatteten Grundflache von 280m2 in etwa 210m?2.

e Bedingtdurch die rickwertige Lage des Grundstiicks, und die dadurch bedingte lan-
ge Auffahrt, werden die erlaubten 75% um etwa 60,45m2 tGberschrittenen. Wir moch-
ten dazu einen Antrag auf Abweichung stellen, da die Durchfihrung des Bebauungs-
plans zu einer offenbar nicht beabsichtigten Harte fihren wirde, wird dieser Antrag
genehmigt?

Ja, das gemeindliche Einvernehmen kann in Aussicht gestellt werden.
Mit dem Bauantrag ist ein Freiflachengestaltungsplan einzureichen.

Bei Einreichung des Bauantrages, ist auf eine ausreichende Anzahl der Stellplatze gemaf der
aktuellen Stellplatzsatzung der Gemeinde zu achten.

Oberflachenbefestigungen dirfen nur mit wasserdurchlassigen Belagen versehen werden.

Bis zu 50 m Abstand zur Bahnlinie muss mit Erschitterungen gerechnet werden. Aus diesem
Grund ist bei der Errichtung eines Gebaudes innerhalb dieses Abstandes durch ein Erschitte-
rungsgutachten eines anerkannten Gutachters nachzuweisen, wie hoch die Erschitterungen
sind und durch welche baulichen Maflihahmen die Einhaltung der Kb-Werte mdglich ist.

Bei Bauvorhaben oder Anpflanzungen auf den Bereichen der privaten Grundstticke, die in un-
mittelbarer Nachbarschaft zur Bahnlinie Minchen - Mittenwald realisiert werden sollen, wird
empfohlen, die Deutsche Bahn AG, Zentralbereich Immobilien, Niederlassung Minchen, zu
kontaktieren.

Bei Bepflanzungen ist darauf zu achten, dass Abstandsflachen zur Bahnlinie eingehalten wer-
den und keine Beeintrachtigung des Lichtraumprofils der Gleise erfolgt.

Ja12 NeinO
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Bauvoranfrage zur Errichtung eines Dreispé&nners mit sechs Stell-

0006 platzen in Gauting, HubertusstraRe 97; FI.Nr. 1402 / 12

B23/0003/XV.WP

Einfihrung und Sachvortrag: Erste Blrgermeisterin Frau Dr. Kossinger
Wortmeldung: GRin Kéhler

Beschluss:

Von der Bauvoranfrage nach den Planen des Antragstellers, mit Eingangsstempel der Gemein-
de vom 20.04.2020, wird zustimmend Kenntnis genommen.

Das Vorhaben fiigt sich derzeit nach Art und Mafl3 der baulichen Nutzung in die Umgebung ein.

Allerdings sind bei der aktuellen Bauvoranfrage noch keine Terrassen, Vordécher, Balkone etc.
bertcksichtigt.

Die erforderlichen Stellplatze sind so anzuordnen, dass sie einzeln anfahrbar sind (nicht hinter-
einander liegend).

Jal1l2 NeinO

Bauantrag fur die Errichtung eines Einfamilienhauses mit Einzel-
LU garage in Gauting, Waldpromenade 30; FI.Nr. 1370 /7 BAHQLT IR

Einfuhrung und Sachvortrag: Erste Burgermeisterin Frau Dr. K&ssinger

Beschluss:

Von dem Bauantrag nach den Planen der Kutschker Leischner Architektien GmbH, mit Ein-
gangsstempel der Gemeinde vom 22.04.2020, wird zustimmend Kenntnis genommen.

Das Vorhaben entspricht wegen Uberschreitung der Wandhohe sowie Abweichung von der
Dachneigung, Uberschreitung der GRZ 1 und GRZ 2 nicht den Festsetzungen des Bebauungs-
planes Nr. 113 / GAUTING.

Den erforderlichen Befreiungen gem. 8§ 31 Abs. 2 BauGB hinsichtlich der Wandhdhe und der
Dachneigung wurde bereits in der Bauausschusssitzung am 14.11.2017 zugestimmt und diese
Befreiungen wurden mit Bescheid des Landratsamts Starnberg genehmigt.

Der erforderlichen Befreiung gem. § 31 Abs. 2 BauGB hinsichtlich der Uberschreitung der GRZ
1 wird zugestimmt, da sich die Uberschreitung durch Anrechnung der Terrassenflachen ergibt
und dies im Bebauungsplan Nr. 113 / GAUTING nicht bertcksichtigt wird.

Die erforderliche Befreiung fir die Uberschreitung der GRZ 2 kann gemaR § 31 Abs. 2 BauGB i.
V. mit 8 19 Abs. 4 BauNVO erteilt werden, da die Grundflache durch Zufahrten bis zu einer
Grundflachenzahl von hochstens 0,8 tiberschritten werden darf.

Der Freiflachengestaltungsplan soll Bestandteil der Baugenehmigung werden.

Einfriedungen sind in einer Hohe von hdchstens 1,30 m Hohe als sockellose Holzz&une mit

senkrechter Lattung oder als Maschendraht mit Hinterpflanzung auszufihren.
Hecken sind bis zu einer Hohe von 1,80 m zulassig
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Bei Bepflanzungsmalinahmen sind die Grenzabsténde des Birgerlichen Gesetzbuches (BGB)
und des Ausfihrungsgesetzes zum BGB zu beachten (siehe Art. 47 AGBGB

e 0,50 m Abstand von der Grundstlicksgrenze bis zu einer Hohe von 2,00 m und

e 2,00 m Abstand von der Grundstlicksgrenze Uber einer Héhe von 2,00 m).

Oberflachenbefestigungen dirfen nur mit wasserdurchlassigen Beldgen versehen werden.
Anfallendes Niederschlagswasser ist ausschlief3lich auf dem eigenen Grundstuick zu versickern.
Die Mullbehélter sind in die Einfriedung zu integrieren und, falls freistehend, zur Stral3e hin ab-
zupflanzen. Die Turen der Millboxen durfen nur nach innen gedéffnet werden, ein Hineinragen in
die offentliche Verkehrsflache ist unzulassig.

Zum Schutz des Baumbestandes generell (Baugrundsttick und Nachbargrundsticke) ist die
Einhaltung der Normen und Auflagen der DIN 18920 und der RAS-LP4 (Schutz von B&aumen,

Vegetationsbestanden usw. bei Baumal3nahmen) anzuordnen.

Die Gemeinde empfiehilt:

- zur Gartenbewdasserung den Einbau einer Regenwassersammelanlage und - bei geeig-
neter Dachneigung, insbesondere bei Garagen - eine Begriinung vorzusehen

- eine insektenfreundliche Bepflanzung der Garten/Freiflachen

- die Nutzung von Photovoltaik-/Solaranlagen

Hinweis an das Landratsamt:
Im Kellergeschoss befindet sich ein grof3er Lichtschacht.

Ja12 NeinO

0008 Bauvorbescheidsantrag fur die Errichtung von zwei Doppelhau-
sern in Gauting, Tassilostral3e 24 ff.; FI.Nr. 1346 / 32

Einfuhrung und Sachvortrag: Erste Burgermeisterin Frau Dr. K&ssinger

Wortmeldung: GR Berchtold

B23/0005/XV.WP

Beschluss:

Zu dem im Bauvorbescheidsantrag nach den Planen des Architekten Philipp Lehmann, mit Ein-
gangsstempel der Gemeinde vom 02.04.2020, gestellten Fragenkatalog wird wie folgt Stellung
genommen, bzw. das gemeindliche Einvernehmen erklart / nicht erklart:

Frage 1 (Bebauunq):

Das bestehende Grundstiick , Tassilostr. 24, Gauting" soll - nach Abbruch des Bestandsgebau-
des - mit zwei Doppelhausern bebaut werden.

Ist die Bebauung des Grundstiicks Tassilostr. 24 (FI. Nr. 1346/32, Gem. Gauting) mit zwei Dop-
pelhausern planungsrechtlich zulassig?

Ja, die Bebauung mit zwei Doppelhdusern ist moglich.

Frage 2 (Grundflache):

Ist die Bebauung des Grundstiicks Tassilostr. 24 (FI. Nr. 1346/32, Gem. Gauting) mit zwei Dop-
pelhausern mit jeweils einer Grundflache von 16,0 x 10,0 m und einem erdgeschossigen Erker

von 2,0 x 8,0 m planungsrechtlich zulassig?

Ja.
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Frage 3 (Wandhohe):

Ist die Bebauung des Grundstiicks Tassilostr. 24 (FI. Nr. 1346/32, Gem. Gauting) mit zwei Dop-
pelhdusern mit jeweils Satteldach und einer Wandhdhe von 6,5 m (Traufe) planungsrechtlich
zulassig?

Nein. Es gibt keine Vergleichsobjekte in der umliegenden Bebauung.

Das Vorhaben fugt sich nach Art der baulichen Nutzung in die Umgebungsbebauung ein.

Das geplante Bauvorhaben fugt sich mitdem Maf3 der baulichen Nutzung nicht in die ndhere
Umgebung ein, da sichim maR3geblichen Quartier kein Wohngeb&ude mit einer vergleichbaren
Grundflache, Wandhohe, Firsthéhe und Geschossigkeit findet.

Das natirliche und das kinftige Gelande mit Hohenkoten sind in allen Ansichten der Planung
einzutragen.

Einfriedungen sind als Holz-, Maschendraht- oder Metallzaun bis max. 1,30 m Hohe,
Hecken bis zu einer Hohe von 1,80 m zulassig.

Bei Bepflanzungsmalinahmen sind die Grenzabstande des Burgerlichen Gesetzbuches (BGB)
und des Ausfihrungsgesetzes zum BGB zu beachten (siehe Art. 47 AGBGB

e 0,50 m Abstand von der Grundstlicksgrenze bis zu einer Hohe von 2,00 m und

e 2,00 m Abstand von der Grundstiicksgrenze tber einer Héhe von 2,00 m).

Die Millbehalter sind in die Einfriedung zu integrieren und, falls freistehend, zur Stral3e hin ab-
zupflanzen. Die Turen der Millboxen dirfen nur nach innen geoffnet werden, ein Hineinragen in
die offentliche Verkehrsflache ist unzulassig.

Anfallendes Niederschlagswasser ist ausschliellich auf dem eigenen Grundstlck z u versickern.

Das Vorhaben berihrt archaologisch sensibles Gebiet, es ist mit Bodenfunden zu rechnen.
Bauherr und ausfuhrende Firmen sind deswegen zu verpflichten, den Beginn der Erdarbeiten
rechtzeitig dem Landratsamt Starnberg (Tel. 08151 / 148 477) anzuzeigen sowie jeden mog-
licherweise archaologisch bedeutsamen Befund umgehend zu melden, damit sich die Untere
Denkmalschutzbehérde beim Landratsamt Starnberg vor Baubeginn wegen der Sicherung ar-
chéologisch bedeutsamer Funde mit den Betroffenen in Verbindung setzen kdnnen.

Zum Schutz des Baumbestandes generell (Baugrundsttick und Nachbargrundstticke) ist die
Einhaltung der Normen und Auflagen der DIN 18920 und der RAS-LP4 (Schutz von Baumen,
Vegetationsbestanden usw. bei BaumalRnahmen) anzuordnen.

Die Gemeinde empfiehlt:

- zur Gartenbewdasserung den Einbau einer Regenwassersammelanlage und - bei geeig-
neter Dachneigung, insbesondere bei Garagen - eine Begriinung vorzusehen

- eine insektenfreundliche Bepflanzung der Garten/Freiflachen

- die Nutzung von Photovoltaik-/Solaranlagen

Jal1ll Neinl
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0009

Bebauungsplan Nr. 185/GAUTING fir ein Teilgebiet am Kreisver-
kehr westlicher Ortsrand; Beschluss tiber die Anregungen aus der
erneuten oOffentl Auslegung u. der erneuten Beteiligung der Be-
horden gem. 8 4 a Abs. 3 BauGB - Satzungsbeschluss -

O/0017/XV.WP

Einfihrung und Sachvortrag: Erste Birgermeisterin Frau Dr. Kdssinger
Wortmeldung: GR Jaquet, GR Berchtold, GR Eck

Beschluss:

1.

2.1
2.2
2.3

Der Bauausschuss nimmt Kenntnis von der Beschlussvorlage der Verwaltung (Drucks a-
che O 0017) vom 12.05.2020.

Zur Kenntnis genommen werden die Stellungnahmen der nachfolgend aufgefuhrten Tréa-
ger offentlicher Belange im Rahmen der Beteiligung gem. 8 4 a Abs. 3 BauGB zum Ent-
wurf des Bebauungsplans Nr. 185/GAUTING fir ein Teilgebiet am Kreisverkehr westli-
cher Ortsrand, entsprechend den Vorschlagen der Verwaltung in der Anlage zu dieser
Beschlussvorlage:

Staatliches Bauamt Weilheim

W irmtal-Zweckverband, Abt. Wasserversorgung

Kreisbauamt

Es wird festgestellt, dass im Rahmen der erneuten offentlichen Auslegung gem.§ 4 a
Abs. 3 BauGB zum Entwurf des Bebauungsplans Nr. 185/GAUTING fir ein Teilgebiet
am Kreisverkehr westlicher Ortsrand keine Anregungen vorgetragen worden sind.

Der Bauausschuss fasst den Satzungsbeschluss nach § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch
(BauGB) zum Bebauungsplan Nr. 185/GAUTING fur ein Teilgebiet am Kreisverkehr
westlicher Ortsrand in der Fassung vom 02.04.2020.

Die Verwaltung wird beauftragt, diesen Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr.
185/GAUTING unverziglich offentlich bekannt zu machen und den Bebauungsplan in
Kraft zu setzen.

Jal1l Neinl

0010

Verschiedene offentliche Angelegenheiten

Einfihrung und Sachvortrag: Erste Burgermeisterin Frau Dr. Kossinger

1.

Persdnliche Stellungnahme
GRin Klinger verliest die folgende persénliche Stellungnahme:

Sehr geehrte Frau Blrgermeisterin,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

leider sehe ich mich gezwungen auf Grund der Wortwahl in den Leserbriefen in der SZ
heute eine personliche Erklarung abzugeben:

Seit 30 Jahren darf ich diesem Gremium angehéren und es war immer so, dass nach
dem Wahlkampfund der Wahl der Stellvertreter naturlich auf der einen Seite Verarge-
rung auf der anderen Zufriedenheit herrschte, aber das ist Demokratie.
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Dass jetzt den hier gewahlten Raten vorgeworfen wird ,,die Demokratie mit FUen zu tre-
ten®, weil sie in einer geheimen, demokratischen Wahl abgestimmt haben und das Er-
gebnis dem einen oder anderen nicht gefallt, ist, entschuldigen Sie die harte Wortwahl,
eine bodenlose Unverschamtheit.

Die hier Gewahlten haben durch ihre Kandidaturen demokratische Wahlen erstermog-
licht und sind bereit ihre Freizeit hier im Sitzungssaal zu verbringen, nicht am Tennis-
platz, im Schwimmbad oder sonst wo.

Deshalb verbitte ich mir solche Formulierungen, so sollte manin einer Demokratie wirk-
lich nicht miteinander umgehen.

2. Radwegim Bereich KIM

GR Moser aufiert, dass Biurgermeister Haux / Gemeinde Krailling die Planung fiir einen
Radweg im Bereich KIM vorstellen will. Er schlagt vor, diese Planung auch im Umwelt-,
Energie- und Verkehrsausschuss der Gemeinde Gauting vorzustellen.

3. Forderungvon Geothermie

GR Knape fuhrt aus, dass er gehort hat, dass es kirzlich eine Besprechung der Verwal-
tung mit Vertretern der Gemeinde Gilching Uber die kiinftige Nutzung von Geothermie
gegeben hat. Die Erste Burgermeisterin erklart, dass diese Thematik in der Sitzung des
Gemeinderats im Juni ausfihrlich behandelt werden wird.

4. Sitzbanke im offentlichen Raum in Stockdorf

GRin Kohler fuhrt aus, dass ihr von Birgern berichtet worden ist, dass einige Sitzbanke
im ¢6ffentlichen Raum in Stockdorf renovierungsbedurftig seien. Die Erste Blrgermeiste-
rin bittet darum, zu konkretisieren, um welche Bénke es sich dabei handeln soll, damit
der Bauhof dies entsprechend Uberprifen kann. GRin Klinger teilt hierzu mit, dass Ban-
ke, die am Baierplatz stehen, aufgrund ihrer Ausfiihrung aus Holz zwar verwittert, aber
ansonsten in Ordnung sind. GRin Kdhler dul3ert, dass sie wahrend ihrer Téatigkeit im
Bauamt der Gemeinde Bénke entworfen hat. Von den daraus hergestellten Bénken sei-
en derzeit jedoch nur wenige im offentlichen Raum vorhanden. Frau Ait erldutert, dass
die betreffenden Banke alle verwendet worden sind; so stehen derzeit einige Bénke u.a.
in der Mensa des Gymnasiums.

5. Radwege

GR Berchtold berichtet, dass Buirger ihm mitgeteilt haben, dass die Benutzungspflicht
fur Radwege entlang von Staatsstral3en nicht Uberall moglich sei, weil die Radwege
abschnittsweise in schlechtem Zustand seien, so dass in diesen Bereichen die Beschil-
derung der Radwege abgenommen werden sollte. Die Erste Blrgermeisterin sagt zu,
dieses Anliegen an das zusténdige Straldenbauamt weiterzuleiten
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Baurechtliche Mdglichkeiten und Grenzen in der kommunalen
0011 Selbstverwaltung; Sachvortrag Kreisbaudirektor Dr. Christian
Kuhnel / Landratsamt Starnberg

Einfihrung:  Erste Blrgermeisterin Frau Dr. Kdssinger
Sachvortrag: Herr Kihnel / Landratsamt Starnberg:

»Der Weg eines Bauantrags und stadtebauliche Grundsatze“

Wortmeldung: GR Jaquet, GRin Klinger, GR Moser, GR Brucker, GRin Kéhler,
GR Berchtold, Erste Birgermeisterin, GR Knape

09.06.2020

SchriftfUhrer

Vorsitzende

Dr. Brigitte Késsinger
Julia Doring Erste Blrgermeisterin
Verwaltungsfachwirtin

Rainer Harta
Geschaftsbereichsleiter Bauverwaltung

1. Sitzung des Bauausschusses vom 19.05.2020 Seite 10 von 10



	FLD_sitextg
	FLD_SIDAT
	Anwesenheit
	Entschuldigt
	Text
	Tagesordnung
	BM_Text3
	BM_Text4
	SSFT_1_65535_51
	SSFT_1_65535_53
	SSFT_1_65535_55
	SSFT_1_65535_57
	SSFT_1_65535_59
	SSFT_1_65535_73
	SSFT_1_65535_75
	SSFT_1_65535_77
	SSFT_1_65535_79
	SSFT_1_65535_81
	SSFT_1_65535_83
	SSFT_1_65535_85
	SSFT_1_65535_87
	SSFT_1_65535_89
	SSFT_1_65535_91
	SSFT_1_65535_93
	SSFT_1_65535_95
	SSFT_1_65535_97
	SSFT_1_65535_99
	SSFT_1_65535_101
	SSFT_1_65535_103
	SSFT_1_65535_25
	SSFT_1_65535_27
	SSFT_1_65535_29
	SSFT_1_65535_31
	SSFT_1_65535_33
	SSFT_1_65535_37
	SSFT_1_65535_39
	SSFT_1_65535_41
	SSFT_1_65535_43
	Betreff
	Vorlage
	Wortprotokoll
	Beschluß
	BeschlussK
	AbstimmungK
	Abstimmungsergebnis

